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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/14 Revisionsamt 14/067/2015 
 

Projektbegleitung bei Bauvorhaben in der Entwurfsplanungsphase durch das 
Revisionsamt 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Revisionsausschuss 28.10.2015 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 
Das Revisionsamt wird im Rahmen der Projektbegleitung von Bauvorhaben in der Entwurfspla-
nungsphase gemäß Nr. 5.5.3 DA-Bau nach den unten dargestellten Kriterien die Prüfung durchfüh-
ren.  
 
 

II. Begründung 
Das Revisionsamt prüft städtische Bauvorhaben nicht nur im Rahmen von klassischen nachge-
henden Prüfungen, sondern es erhält auch gemäß Nr. 5.5.3 DA-Bau die Entwurfsplanungsunterla-
gen vor Beschlussfassung in den Gremien zur Durchsicht. Die Beschlussvorlage des jeweiligen 
Fachamtes enthält einen „Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes“, der darüber Auskunft gibt, 
ob seitens des Revisionsamtes Bemerkungen veranlasst sind. Auf diese Weise können sich die 
Stadtratsmitglieder vor Beschlussfassung einen Überblick verschaffen, ob evtl. noch zusätzliche 
Aspekte bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen wären. 
 
Im Rahmen dieser Projektbegleitung ist es für das Revisionsamt schwierig, die komplexen Ent-
wurfsplanungsunterlagen komplett durchzusehen und etwaige klärungsbedürfte Sachverhalte  
oder gar Schwachstellen in der Planung als solche punktgenau zu identifizieren. Oftmals werden 
die Unterlagen dem Revisionsamt durch die Fachämter kurz vor Abgabeschluss für die Gremien-
sitzungen vorgelegt und um rasche Bearbeitung gebeten. 
 
Im Rahmen von internen Überlegungen wurde dieser Prüfungsprozess nun durch das Revisions-
amt neu konzipiert. Die Entwurfsplanungsunterlagen sollen künftig insbesondere nach den folgen-
den Kriterien geprüft werden: 
 
 Ist eine Vorplanung vorhanden? 
 Liegt eine Kostenberechnung (Hochbau) bzw. ein Kostenvoranschlag (Tiefbau) vor? 
 Ist die Bauzeit bzw. ein Bauzeitenplan angegeben? 
 Liegen aussagekräftige Entwurfspläne vor? 
 Ist die Projektbeschreibung schlüssig? 
 Sind Qualitätsstandards angegeben? 
 Erscheinen die Eigentumsverhältnisse eindeutig? 
 Sind Haushaltsmittel vorhanden? 
 Ist die Abgrenzung Bauunterhalt oder Investition zutreffend? 
 Gibt es hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit Anlass zu Bedenken (Grobbetrachtung)? 
 Ist eine Berechnung der Folgekosten vorhanden? 
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Das Revisionsamt kann im Rahmen der Projektbegleitung jedoch in der Regel nicht feststellen, ob 
eine Kostenüberschreitung im weiteren Verlauf der Baumaßnahme erfolgen wird. Auch ersetzen 
die o. g. Prüfungshandlungen kein Bauinvestitionscontrolling. So kann das Revisionsamt in diesem 
Verfahren keine Garantie dafür übernehmen, dass keine günstigere Lösung denkbar wäre. Ebenso 
wenig können Alternativplanungen vorgenommen werden. 
 
 
Der Bearbeitungsvermerk auf den Sitzungsvorlagen wird wie folgt lauten: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes 
 
Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem Revisionssamt gemäß Nr. 
5.5.3 DA-Bau vorgelegen und wurden einer kurzen Durchsicht unterzogen. Bemerkungen waren 

 
  nicht veranlasst 
  veranlasst (siehe anhängenden Vermerk) 
 
 
      ………..…..……………………………….. 
        Datum, Unterschrift 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Revisionsausschuss am 28.10.2015 
 
Protokollvermerk: 
Frau Stadträtin Tempel-Meinetsberger und Frau Stadträtin Grille sprechen sich dafür aus, folgende 
Punkte im Rahmen der begleitenden Prüfung noch zu berücksichtigen: 
- Prüfung der Baukosten anhand des Baukostenindexes und 
- Fördermittel möglichst bereits im Anfangsstadium nachvollziehen. 
Dazu teilte der Amtsleiter Herr Liebetruth mit, diese Themen sofern möglich in die Prüfung einzu-
beziehen. Bei der Einschätzung hinsichtlich der Fördermittel ist dies für das Revisionsamt jedoch 
in diesem Stadium schwierig. Verhandlungen etwa mit den Zuschussgebern können zuständig-
keitsbedingt nicht geleistet werden. 
Herr Stadtrat Thaler wies auf die begrenzten personellen Möglichkeiten des Revisionsamtes hin 
und warnte vor zu hohen Erwartungen.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Das Revisionsamt wird im Rahmen der Projektbegleitung von Bauvorhaben in der Entwurfspla-
nungsphase gemäß Nr. 5.5.3 DA-Bau nach den unten dargestellten Kriterien die Prüfung durchfüh-
ren.  
 
mit 7  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Hüttner gez. Liebetruth 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
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IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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